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Gemeinsame Grundsätze des Bundes und der Länder über die Markierung und Befeuerung 
von Flugplätzen mit Sichtflugverkehr  --  NfL 94/103 
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01.0  Allgemeines 
 
Um in urbanen dicht bebauten Gebieten die hohen Ansprüche an Umweltverträglichkeit 
und Flugsicherheit gewährleisten zu können sind die aktuellen internationalen Richtlinien 
der Zivil-Luftfahrt anzuwenden, damit der Bau und Betrieb von Helikopterflugplätzen 
realisiert werden kann. In den An- und Abflugbereichen sind besondere Anforderungen an 
die Hindernisfreiheit zu erfüllen, um mögliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
weitestgehend ausschließen zu können. 
 
Die Empfehlungen resp. Designstandards des ICAO Annex 14 Volume II Heliports sind 
Grundlage für die seit dem 19.12. 2005 in Deutschland geltende Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen. 
Der Flugbetrieb mit Helikoptern zur gewerblichen Beförderung, besonders die erforderliche 
Hindernisfreiheit, richtet sich nach der EU-Flugbetriebsvorschrift 965/2012. Die Erhöhung 
der Sicherheit sowohl von Hubschrauberbesatzung und Passagieren als auch der 
Bevölkerung am Boden ist Ziel dieser Vorschrift. Weil in urbanen Gebieten Notlande-
möglichkeiten nicht ausreichend vorhanden sind, ist Flugbetrieb zur gewerblichen 
Beförderung von Personen nur mit mehrturbinigen Category A -Hubschraubern in Flug-
leistungsklasse 1 zulässig. Bei Ausfall eines kritischen Triebwerks eines mehrturbinigen 
Helis, während des Abflugs von einem Landeplatz bzw. im Endanflug auf eine Landestelle, 
muss mit dem redundanten Triebwerk eine Notlandung sicher durchgeführt werden 
können, oder aber nicht erforderlich werden, d.h. Durchstart/Weiterflug mit einer Turbine 
zu einer geeigneten Landefläche möglich sein. 
 
In Städten sind im Normalfall nur erhöht angelegte Landeplätze realisierbar. Landeflächen 
auf Geländehöhe sind wegen fehlender Hindernisfreiheit und großem Flächenverbrauch 
nur selten zu verwirklichen, während das Einhalten der notwendigen Hindernisfreiheit bei 
erhöht gebauten Landestellen, insbesondere bei Dachlandeplätzen, erfahrungsgemäß 
unproblematisch umzusetzen ist. Die mögliche Gefährdung von Personen und Sachen (z.B. 
Passanten, Radfahrer, Motorradfahrer, Autos, Gartenmobiliar) durch den orkanartigen 
Rotorabwind (Downwash) bzw. durch den Hubschrauber selbst, ist bei erhöht gebauten 
Landeplätzen auf ein Mindestmaß beschränkt. Zwingt ein Notverfahren im An- oder Abflug 
zum Durchstarten, ist dies in Verbindung mit einer erhöht konstruierten Landefläche 
aufgrund der günstigeren Hindernissituation wesentlich gefahrloser durchzuführen, als auf 
einem ebenerdigen Landeplatz zwischen Bebauungen. Daraus resultiert eine kürzere 
Anflugzeit, welche mit einer geringeren Fluglärmbelastung einhergeht. Halleffekte 
zwischen Baukörpern sind weniger wahrscheinlich und die Möglichkeit, dass Abgase in die 
Klinikgebäude gelangen reduziert sich. Prekäre Zwischenfälle mit Personen oder herum-
wirbelnden Materialien sind grundsätzlich nicht ganz auszuschließen, aber weniger 
wahrscheinlich.  
 
Beim Betrieb von Hubschrauberlandeplätzen in dicht besiedelten Gebieten sind die 
berechtigten Schutzbedürfnisse der Allgemeinheit und der Anwohner und das öffentliche 
Interesse an einer adäquaten medizinischen Notfallversorgung gegeneinander abzuwägen. 
Die Führung der Flugrouten ist hierbei von besonderer Bedeutung, vor allem im Hinblick 
auf die unvermeidbare Geräuschentwicklung. 
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02.0  Vorbemerkungen  |  Aufgabenstellung 
 
Das bestehende HELIOS Klinikum Schleswig (Bj. 1969) ist als Schwerpunktkrankenhaus 
mit 376 Planbetten im Krankenhausplan 2011-2015 aufgeführt. Expertisen haben ergeben, 
dass die seit Jahren dringend notwendige funktionelle Verbesserung und Erweiterung der 
Klinik im Hinblick auf zeitgemäße Standards am derzeitigen Standort Lutherstraße nicht 
realisierbar ist. Um die Krankenhausversorgung für das Stadtgebiet und den Landkreis 
Schleswig sowie die angrenzende Region Schlei-Ostsee sicherzustellen, wird zur Zeit ein 
Ersatzneubau mit maximal 400 Betten für den somatischen Bereich errichtet. Durch den 
Neubau auf dem Gelände nördlich Dr.-Kirchhoff-Platz und westlich St.-Jürgener-Straße 
wird die direkte Anbindung an die dort befindliche psychiatrische HELIOS Fachklinik 
Schleswig möglich, mit den sich daraus ergebenden Vorteilen im medizinischen, baulichen  
und funktionellen Bereich. 
 
Für die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten wird am HKSL rund um die Uhr eine 
Spezialstation - eine sog. Stroke Unit - unterhalten. Außerdem betreibt das HKSL eine  
Chest Pain Unit zur Behandlung von Patienten mit akutem Koronarsyndrom (Herzinfarkt). 
Weiters ist die Versorgung von Knochenbrüchen und Polytraumen (Kombinations-
verletzungen) aller Schweregrade ein besonderer Schwerpunkt. Folgerichtig ist das 
HELIOS Klinikum Schleswig bedeutender Teil des Traumanetzwerks Schleswig-Holstein 
und als Regionales Traumazentrum zertifiziert. Laut Weißbuch der Deutsche Gesellschaft 
für Unfallchirurgie hat das HKSL hinsichtlich Ausstattung, Struktur und Organisation 
besondere Anforderungen zu erfüllen. Insofern ist ein Hubschrauberlandeplatz für 
Flugbetrieb am Tage mit 24h-Betriebsbereitschaft unbedingt erforderlich, um die 
Versorgung lebensbedrohlich erkrankter/verletzter Patienten zu jeder Tageszeit, also in 
Ausnahmefällen auch in der bürgerlichen Nachtzeit, zu ermöglichen. Um diesen 
Erfordernissen zu genügen, vor allem in Hinblick auf eine möglichst kurze Transportzeit 
letal gefährdeter Patienten, wird auf dem Bauteil C ein Hubschrauberlandeplatz errichtet. 
asdfghjk 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: HDR TMK Architekten · Ingenieure 
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03.0  Örtliche Verhältnisse  |  Istzustand 
 
Im Zuge der Projektbearbeitung erfolgte eine umfangreiche Ortserkundung sowie 
Auswertung amtlicher Karten und Luftbilder im Hinblick auf potentielle Flughindernisse. 
Am (noch) bestehenden Klinikstandort Lutherstraße existiert kein luftverkehrsrechtlich 
genehmigter Hubschrauberlandeplatz oder ein Notdienstgelände. Bis zur Inbetriebnahme 
des Dachlandeplatzes am neuen Klinikum finden Lufttransporte zu/von einem Rasen-
Spielfeld an der Straße Mühlenredder nördlich des psychiatrischen Fachklinikums statt. 
Von/zu dieser Interimslandestelle werden die Patienten bodengebunden rund 1,5km 
zum/vom Klinikum Lutherstraße transportiert. Hubschraubertransporte finden nach 
Auskunft des Betreibers bisher am Tage unter Sichtflugwetterbedingungen VMC nach 
Sichtflugregeln VFR statt. Bei Gefahr für Leib und Leben von Patienten werden medizinisch 
indizierte Notfalltransfers ausnahmsweise auch in der Nachtzeit nach NVFR durchgeführt. 
asdfgh 
 
       Quelle:  BING               
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Bestandssituation 
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04.0  Einsatzprognose  |  Standort  |  Windsituation 
 
Nach Einschätzung und Zielplanung des Betreibers ist zukünftig mit etwa 180 Einsätzen 
jährlich (35 Primärtransporte + 145 Interhospitaltransfers) zu rechnen, wovon erfahrungs-
gemäß 15 Einsätze in der bürgerlichen Nachtzeit von 22 - 06 Uhr stattfinden. Bei diesen 
Nachtflügen handelt es sich um sowieso zulässige Transporte nach  §25(2)2. LuftVG, d.h. 
medizinisch indizierte Notfalltransporte von letal gefährdeten Patienten oder um tagsüber 
begonnene Einsätze, die sich unplanbar verzögert haben.  
 
Im Hinblick auf ein landesweit perfekt funktionierendes Rettungswesen besteht an der 
Realisierung des Landeplatzes ein besonderes öffentliches Interesse. 
asdfgh 
Der Hubschrauberlandeplatz ist auf der Dachfläche Bauteil C ca. 1,5m hoch aufgeständert 
und wird über eine 2,5m breite Rampe aus Gitterrosten erschlossen. Die Anbindung zur 
Notaufnahme im EG erfolgt über einen Aufzug mit Vorrangschaltung. Hiermit wird ein 
wichtiges Kriterium, nämlich eine blickgeschützte möglichst kurze fußläufige 
Wegeverbindung, zum Wohle der Patienten optimal umgesetzt. Die Lage auf dem 
Klinikdach i.V.m. den heutzutage durchzuführenden An-/ Abflugprozeduren der hier 
verkehrenden Hubschrauber erhöht aufgrund der hindernisfreien Befliegbarkeit die 
Flugsicherheit und die Sicherheit der Bevölkerung am Boden. Zugleich gewährleistet die 
Höhenlage von rund 17,5m über Gelände die Forderung des LuftVG zum Schutz der 
Anwohner vor Fluglärm in besonderem Maße. 
  
ARP - Airport Reference Point / FBP - Flugplatzbezugspunkt 
54° 31' 19.12228'' N - 9° 34' 10.55028'' E  oder  54.52197841° N - 9.5695973° E   
ETRS89/UTM: E 32 536 868  N 60 41 749 
ELEV 151ft MSL / 46m NHN  -  HGT 57ft GND / 17.5m üGrund 
Terrain 94ft MSL / 28.5 m NHN 
0.5NM N / 4° Schleswiger Dom - 4NM NNE / 26° ehem. Fliegerhorst Schleswig-Jagel ETNS 
asdfghjkl 
Analog Landebahnausrichtung 23/05 SL-Jagel ETNS, 27/09 SL-Kropp EDXC und 
Windstatistik Schleswig-Stadtsist schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen und 
östlichen Richtungen mit Bft 3 / Bft 4 bzw. 9 bis 11kts vorherrschend. 
  
 Windrichtung in % (Jahreswert) 
Westliche Richtungen :  NW 4,9 / WNW 9 / W 10,5 / WSW 10,2 / SW 11,4 
Östliche Richtungen : NE 3,9/ ENE 5,8 / E 8,6 / ESE 5,1 / SE 3,3 
Ergebnis : 46% aus westlichen und 27% aus östlichen Richtungen 
 
 
 
 Die vorherrschenden Windverhältnisse wurden bei der 
   Standortwahl, Anordnung der Flugsektoren und Ausrichtung  
 der Aufsetz-/Startfläche, unter Einbezug einer akzeptablen  
 Seitenwindkomponente, adäquat berücksichtigt. 
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05.0  Rechtliche Vorgaben  |  Bestimmung 
 
Nach §6 LuftVG dürfen Flugplätze (Flughäfen, Segelfluggelände und Hubschrauber-
landeplätze) nur mit Genehmigung angelegt oder betrieben werden. Im Genehmigungs-
verfahren für Flugplätze, die einer Planfeststellung bedürfen, ist die Umweltverträglichkeit 
zu prüfen. Vor Erteilung der Genehmigung ist besonders zu prüfen, ob die geplante 
Maßnahme den Erfordernissen der Raumordnung entspricht und ob die Erfordernisse des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Städtebaus und der Schutz vor 
Fluglärm angemessen berücksichtigt sind. 
 
Eine luftrechtliche Genehmigung nach §6 LuftVG ist erforderlich, da am Klinikum Schleswig 
regelmäßig Hubschrauberflugbetrieb stattfinden soll. Zuständige Genehmigungsbehörde 
ist: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein - Luftfahrtbehörde - 
Außenstelle Königsweg 59 in 24114 Kiel. 
 
Der Dachlandeplatz HELIOS Klinikum Schleswig soll als Sonderlandeplatz gem. §49 (2) 2. 
LuftVZO genehmigt werden, d.h. der Landeplatz dient besonderen Zwecken und nicht dem 
allgemeinen Luftverkehr. Er steht exklusiv für den Katastrophenschutz, Rettungsdienst und 
Patiententransport zur Verfügung. Ebenso für medizinische Nottransporte (HEMS) die zu 
dem Zweck durchgeführt werden, medizinische Hilfeleistungen in Notfällen zu 
unterstützen, wenn ein unmittelbarer und schneller Transport erforderlich ist zur 
Beförderung von med. Personal und Ausrüstung (Gerät, Blut, Organe, Medikamente), oder 
kranken, verletzten und sonstigen Personen, die unmittelbar betroffen sind. 
 a 
Der Landeplatz wird rund um die Uhr an 7 Tagen pro Woche betriebsbereit gehalten mit 
einer Kernbetriebszeit von 06 – 22 Uhr. Zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm ist in 
der bürgerlichen Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr der Betrieb beschränkt auf sowieso zulässige 
medizinisch indizierte Notfallflüge (HEMS) und auf tagsüber begonnene Einsätze, die sich 
unplanbar in die Nachtzeit verzögert haben. Flugbetrieb findet unter Sichtflugwetter-
bedingungen (VMC) nach Sichtflugregeln (VFR und NVFR) statt. 
asdfghjdfghjkasdf 
Nach EU-VO 965/2012 - SPA.HEMS.125 b) 2. sind an einem Kliniklandeplatz verkehrende 
Helikopter in Flugleistungsklasse 1 zu betreiben, denn aufgrund der innerstädtischen Lage 
(Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen) sind keine resp. nicht ausreichende 
Notlandemöglichkeiten im Nahbereich des HLP vorhanden, insbesondere in den An- und 
Abflugsektoren. D.h. Hubschrauber müssen so betrieben werden, dass sie bei Ausfall des 
kritischen Triebwerks noch genügend Leistung zur Verfügung haben, um innerhalb der 
verfügbaren Startabbruchstrecke sicher auf dem Landeplatz absetzen zu können oder in 
der Lage sind mit nur einem Triebwerk zu einer geeigneten Landestelle weiterzufliegen. 
asdfghjkl 
Gemäß AVV ist die Größe der Landeplatz-Betriebsfläche (Endanflug- und Startfläche 
zuzüglich einer allseitig umlaufenden Sicherheitsfläche) nach dem größten Hubschrauber 
zu bemessen der regelmäßig diese Landestelle anfliegen wird. Angaben zu den 
Dimensionen der FATO (Endanflug- und Startfläche) sind dem Flight Manual des 
entsprechenden Helikopters zu entnehmen. Allerdings sind die in der AVV geforderten 
Abmessungen mindestens zu erfüllen. 
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06.0  Landeflächendimensionierung 
 
Als überwiegend anfliegender Hubschrauber ist der in der Luftrettung gebräuchliche 
Eurocopter EC135 zu erwarten. Abweichend davon wird an der HELIOS Klinik Schleswig 
die für Seerettung mit Winde ausgestattete und für Interhospitaltransfers eingesetzte 
wenig größere EC145 T2 / BK117 D-2 zugrunde gelegt. Dieses Hubschraubermuster wird 
noch 2014, spätestens aber 2015, in der Deutschen Luftrettung eingeführt. Vergleichbare 
Hubschrauber sind z.B. Agusta A109, Dauphin AS365, Explorer MD902. ******** 

 
  Länge über Alles mit drehenden Rotoren = 13,63m 
 Hauptrotor-Durchmesser = 11,00m 
 Gesamthöhe = 4,00m 
 max. Abflugmasse MTOM = 3,65t 
 Luftfahrzeuggruppe H 1.2 gem. AzD/Anleitung zur Datenerfassung gem. FluglärmG 
 Brandschutzkategorie H1 gem. AVV Teil 6 Tabelle 6-1 
 
 
 
 

 ITH EC145 T2 / BK117 D-2 
  

 
Tankinhalt = 740kg/870L Kerosin 

Wellenturbinen = 2× Turbomeca Arriel 2E a´ 800PS 
Reisegeschwindigkeit = 135kts/250km/h 

Foto: EUROCOPTER                                                                   max. Operationshöhe = 5400m NHN 
 

 
Laut Eurocopter Flughandbuch BK117 D-2 Supplement C. VTOL(1) Punkt C.2.1. - Seite 
9.1-1-53 ist eine FATO von 15 × 15m ausreichend. Jedoch bemisst sich nach AVV Pkt. 
3.1.1.2 a) eine Endanflug- und Startfläche wie folgt :  
 
Seitenlänge FATO  = LüA × 1,50 = 13,63 × 1,50 = 20,4450m 
Breite Sicherheitsfläche  = LüA × 0,25 = 13,63 × 0,25 =  3,4075m 
 
Gewählt Landefläche Ø 32m (fast rund / 32-Eck), mittig eingebettete FATO 20,50×20,50m 
Aufsetz- / Abhebefläche TLOF und Endanflug- / Startfläche FATO sind deckungsgleich 
asdfghjkasdfghasdf 
Umkreis der FATO = 20,50 × √2          =  20,50 × 1,414213 =  29,000m 
minimale Breite der Sicherheitsfläche  = (32,00 – 29,00) : 2  =  1,500m 
maximale  Breite der Sicherheitsfläche  = (32,00 – 20,50) : 2  =  5,750m 
mittlere  Breite der Sicherheitsfläche  = (  1,50 +  5,75) : 2  =  3,625m ≥ 3,4075m 
 
Abflug 270° und 115°  → TODAH/RTODAH  = 32m verfügbare Start-/Startabbruchstrecke 
Anflug 115° und 270°  → LDAH  = 32m verfügbare Landestrecke 
 
Die Größe der Landefläche erfüllt somit die aktuellen gesetzlichen Anforderungen der AVV 
resp. EU-Vorschriften und übererfüllt die Anforderungen gem. HFM Eurocopter BK117 D-2. 
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07.0  Heliport-Eigenschaften  |  Bauausführung 
 
Die Landefläche von 32m Ø aus 15cm starken Aluminium-Hohldielen gewährleistet Boden-
effekt, ist beheizbar, ausreichend rutschfest, flüssigkeitsdicht und kerosinresistent. Die 
Markierung der Aufsetz-/Startfläche ist analog Hauptanflugrichtung 115° ausgerichtet. Um 
Pfützenbildung ausschließen zu können ist die Landefläche insgesamt mit einer Neigung 
von etwa 1% bzw. 0,5° ausgeführt. Der Hauptzugang zum Treppenhaus und Aufzug mit 
Vorrangschaltung, zugleich 1. Flucht- und Rettungsweg, erfolgt über einen 2,5m breiten 
mit Helitragen-Untergestell befahrbaren Gitterrost-Steg, der in Teilbereichen Fangschutz-
netze bzw. ansteigende Geländer hat und eine adäquate Neigung (etwa 6 - 7%) aufweist. 
asdfghjkjkl 
Die gesamte Landefläche ist für eine maximale Abflugmasse von 6t gemäß den aktuellen 
einschlägigen Normen und Bauvorschriften auch für harte Landung resp. Hubschrauber-
aufprall statisch bemessen und hat eine etwa 1,5m hohe entsprechend tragfähige 
Unterkonstruktion zur Ableitung der Lasten in das Gebäude.  
 
Am äußeren Rand wird die Landefläche durch einen Überrollschutz von ≥ 20 ≤ 25cm Höhe 
(Rundrohr oder Profilträger) begrenzt, der nach aktuellen einschlägigen Normen und 
Bauvorschriften für horizontalen Hubschrauberanprall ausgelegt ist. Direkt anschließend an 
die Überrollschwelle ist im Bereich von Absturzmöglichkeiten ein nach außen ansteigender 
2m breiter Fangschutz aus schlaff eingebauten Stahlseilnetzen angebracht, der die OK 
Überrollschwelle nicht überragt, somit kein Flughindernis darstellt und für den Aufprall von 
100kg schweren Personen aus 1m Fallhöhe ausreichend tragfähig ist. Zudem gewähr-
leisten die schlaff (ohne Vorspannung) montierten Netze den nach ICAO Heliport Manual 
geforderten "Hängematten-Effekt". 
 
Notwendige Einrichtungen (z.B. Fluter zur Landeflächenausleuchtung am Außenrand der 
Sicherheitsfläche vor der Überrollschwelle oder evtl. vorhandene Löscheinrichtungen im 
Bereich der Fangnetze) haben eine Bauhöhe von nicht mehr als 25cm über OK Helideck. 
Asdfghjk 
Bei extremem Schneefall wird der HSLP rechtzeitig vor Flugbetrieb geräumt und nötigen-
falls (z.B. bei Ausfall der Landeflächenheizung) mit luftfahrtgeeignetem Taumittel eisfrei 
gehalten oder letztendlich für den Flugbetrieb gesperrt. 
asdfgh 
Die Ableitung des Oberflächenwassers der Landefläche erfolgt über eine umlaufende 
Rinne, in ein Reservoir unterhalb des Landedecks. Die Ablaufrinne und der Staubehälter 
haben zusammen das nach AVV Pkt. 3.2.1.7 geforderte Rückhaltevolumen von mindestens 
3m³. Der Abfluss des Behälters wird bei Flugbetrieb mittels eines Schiebers automatisch 
verschlossen, was durch die Landeplatz-Benutzungsordnung geregelt ist. Erst nach einer 
Sichtkontrolle bei Flugbetriebsende und der Feststellung, dass keine Kontamination erfolgt 
ist, wird das Absperrventil geöffnet. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass im Havariefall 
oder bei einem Brand kontaminierte Wässer oder Betriebsstoffe nicht in die öffentliche 
Kanalisation gelangen, sicher entsorgt werden können und (brennender) Treibstoff nicht 
ins Gebäude gelangen bzw. an der Fassade herabfließen kann. 
 
Hinweis: Falls brennendes Kerosin in ableitenden Rohre gelangen sollte, ist davon auszugehen, dass das Feuer durch Sauerstoffmangel 
von selber erlischt. Gleichwohl empfehle ich durch einfache geeignete Maßnahmen (z.B. Siphon) einen denkbaren Flammendurchschlag 
in die ableitenden Rohre zu verhindern. 
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08.0  Hindernisbeschränkung  |  Startverfahren 
 
Nach AVV Tabelle 4-1 sind die zulässigen Hindernishöhen im Bereich der Abflugsektoren 
auf einen flachen Steigwinkel von 4,5% (4,5cm Höhengewinn auf 1m Strecke) limitiert 
und bis zu einer Höhe von 150m/500ft über Landeplatz-Niveau, also bis zu einer 
Entfernung von 3,33km einzuhalten. Abschnitt 1 des Abflugsektors ist mit einer Divergenz 
von 15% für NVFR bis zu einer Breite von 10 Hauptrotordurchmesser festgelegt. Danach 
im Abschnitt 2 mit der Breite von 10HRØ parallel verlaufend bis 150m über Landeplatz. 
asdfghj 
Die Hindernisbegrenzung im Bereich der Anflugsektoren ist gem. Tabelle 4-1 AVV im 1. 
Abschnitt von 245m Länge mit 15% Divergenz auf einen Neigungswinkel von 8% 
angesetzt. Im 2. Abschnitt bis zur Breite von 10HRØ mit 12,5%. Der 3. Abschnitt hat eine 
Neigung von 15% mit der Breite von 10HRØ parallel verlaufend bis zur Höhe von 150m 
über Landeplatz. 
 
Die vorgenannten Hindernisbegrenzungshöhen zuzüglich eines Sicherheitsabstands von 
35ft (rund 11m) gem. Betriebsvorschrift JAR OPS 3 werden im Normal-Flugbetrieb nicht 
erreicht. Nur im Notfall (OEI-Fall / Ausfall einer Turbine beim Abflug bzw. während des 
Anflugs) werden die zulässigen Höhen plus Sicherheitsabstand, in Abhängigkeit von der 
verfügbaren (Rest-) Leistung des betroffenen Hubschraubertyps, eventuell ausgeflogen. 
asdfghjksdfgh 
Für den Ab-/Anflug mit Category A-Hubschraubern im FLK 1-Betrieb ist vorgeschrieben, 
dass eine Strecke von mindestens 305m/1000ft ab AK Landefläche grundsätzlich als 
Geradeausflug zu absolvieren sind, bevor nach dem Start eine Kurve eingeleitet wird bzw. 
nach einem Kurvenflug in der Endanflugphase. Kurven sind gem. Tabelle 4-4 AVV mit 
einem Radius von mindestens 270m auszuführen. Erforderliche Richtungsänderungen sind 
mit maximal 120° zu fliegen. Nach 4.4.4.8 AVV sind mindestens zwei An- / Abflugsektoren 
mit einem Winkelabstand von mindestens 150°, idealerweise 180° zu bestimmen. 
Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse und unter Einbeziehung einer 
akzeptablen Querwindkomponente sind die Flugsektoren wie folgt verbindlich festgelegt: 
asdfgh 
Hauptanflug  aus  Richtung 115°                               Hauptabflug  in  Richtung 270° 
Nebenanflug  aus  Richtung 270°                               Nebenabflug in Richtung 115° 
 
Die in den Plänen dargestellten An- und Abflugrouten wurden ferner unter dem Aspekt des 
weitestgehenden Schutzes der Bevölkerung vor Fluglärm gewählt. Die Ost-Flugroute 115° 
quert nach rund 400m Geradeausflug den [Möwenweg] südlich der Einmündung 
[Carstensstraße], nach weiteren 750m Flugstrecke werden die [Stadtwerke Schleswig] 
überflogen und erreicht nach 550m das [Schlei]-Nordufer, verläuft über offenes Wasser 
bis zum Südufer der [Schlei] und endet dort 400m östlich [Fahrdorf] nach insgesamt 
3,35km Flugstrecke. Die West-Flugroute überquert nach 350m Geradeausflug den 
[Stadtfeld]-Platz, überfliegt nach weiteren 1500m am westlichen Stadtrand das 
Berufsbildungszentrum und endet nach insgesamt 3,35km Flugstrecke 400m östlich der 
[Bundesstraße 76] und 450m nördlich der [Jugendanstalt Schleswig]. Die Einmessung 
potentieller Hindernisse hat ergeben, daß die ausgewiesenen Flugsektoren auf ihrer 
gesamten Länge von rund 3,35km bis zur Endhöhe von 150 über HSLP hindernisfrei sind. 
asdfghjk 
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Aufgabe :  Rechnerischer Nachweis der Flugsektorlänge und Flugsektorbreite 
Bekannt :  Bemessungshubschrauber = EC145 T2 / BK117 D-2 mit 11,00m Hauptrotor-Ø 
asdfff :  Sektorbreite bei 0+000m = 32m 
 
Lösung :  max. Flugsektorbreite = 10×11,00 = 110m für Flugbetrieb nach NVFR 
 :  Länge von 0+000m bis Breite 110m = [(110-32)/2]/0,15 = 260m 
:   :  Sektorbreite bei 0+245m = [(245×0,15)×2]+32,00 = 105,50m 
 :  Sektorbreite bei 0+260m = 110,00m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe :  Rechnerischer Nachweis der Hindernisbegrenzungshöhen Anflugsektor 
Bekannt :  Abschnitt 1 = 8,00% von 0+000m bis 0+245m 
:   :  Abschnitt 2 = 12,5% von 0+245m bis 0+260m 
:   :  Abschnitt 3 = 15,0% von 0+260m bis Endhöhe 150m AHE 
:   :  zulässige Hindernishöhe bei 0+000m = 0,00m 
 
Lösung :  zul.H bei 0+245m = 245×0,08 = 19,60m AHE 
 :  zul.H bei 0+260m = [(260-245)×0,125]+19,60 = 21,475m AHE 
 :  Sektorlänge von 0+260m bis zul. H 150m AHE = (150-21,475)/0,15 = 857m 
 :  Sektorlänge insgesamt = 260+857 = 1117m 
Probe :  (245×0,08)+(15×0,125)+(857×0,15) = 19,60+1,875+128,55 =150m AHE 
 
 
Aufgabe :  Rechnerischer Nachweis der Hindernisbegrenzung Abflugsektor 
Bekannt :  Abschnitt 1 = 4,5% von 0+000m bis 0+260m 
:   :  Abschnitt 2 = 4,5% von 0+260m bis Endhöhe 150m AHE 
:   :  zulässige Hindernishöhe bei 0+000m = 0,00m 
 
Lösung :  zul.H bei 0+260m = 260×0,045 = 11,70m AHE 
 :  Sektorlänge von 0+260m bis zul.H 150m AHE = (150-11,70)/0,045 = 3073m
 :  Sektorlänge insgesamt = 260+3073 = 3333m 
Probe :  3333×0,045 = 150m AHE 
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Um sicherzustellen, dass beim Abflug mit einem mehrmotorigen CAT A-Hubschrauber, der 
in FLK 1 betrieben wird, bei Triebwerksausfall wieder auf dem Landeplatz abgesetzt oder 
mit nur einem Triebwerk zu einer geeigneten Landestelle weitergeflogen werden kann, 
wird ein Rückwärtsstart gem. Flughandbuch des betreffenden Hubschraubers absolviert. 
Mit dem für die flugbetriebliche Planung gewählten Hubschraubermuster BK117 D-2 ist an 
einem Dachlandeplatz gem. Flight Manual Eurocopter C. VTOL (1) - Surface level or 
elevated heliports - C.5.3.1.1. Table C2 - ein Vertikal-Schwebeflug bis zu einer Höhe von 
140ft (rund 43m) AHE bei gleichzeitiger Rückwärtsbewegung von 80m ab Landeplatzmitte 
auszuführen [...HIGE 3ft, hover 3m rearward, climb with hover power ~ 300ft/min up 
to...], damit im OEI-Fall die nach JAR-OPS 3 geforderte Mindestflughöhe von 35ft über der 
Startfläche oder potentiellen Hindernissen innerhalb der erf. Startstrecke gewährleistet ist.  
asdfghjk 
Anfangsbreite rwdT/O-Flugsektors gem. JAR-OPS 3 Abschnitt F Punkt 3.477 (b) (1):   
[(0,5 min.FATO HFM BK117)+(0,25D)] ×2 = [(0,5×15m)+(0,25×13,63m)] ×2 = 21,815m 
Dann divergierend bis TDP mit 15% für NVFR wie An-/Abflugsektoren nach AVV. Ergebnis: 
Die Flächen für den rwdT/O liegen innerhalb der ausgewiesenen hindernisfreien 
Flugsektoren gem. AVV, deren Anfangsbreite mit 32m >> 21,815m ist. Siehe dazu die 
Luftbildmontage S. 16.  
asdfghjk 
Potentielle Hindernisse gem. JAR-OPS 3 Abschnitt F Punkt 3.477 sind nicht vorhanden. Die 
Höhenbegrenzungen unterhalb der virtuellen Rückwärtsstartflächen werden gem. Fig. C21, 
Seite 9.1-1 - 76, Flight Manual BK117 C-2, Punkt C.5.3.1.3., eingehalten. 
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Lageplan                                                                     Flugsektoren 270° / 115°  |  Finaler Geradeausflug  
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09.0  Markierungslayout  |  Tageskennzeichnung 
 
Gemäß AVV 5.2.2 ist ein Hubschrauberlandeplatz mit einer Erkennungsmarkierung zu 
versehen, die aus einem Lande-H und einem Krankenhaus-Kreuz besteht. Das mittig 
angeordnete Spital-Kreuz mit 9 × 9m Außenmaß ist aus Blöcken 3 × 3m in RAL 9016 - 
verkehrsweiß ausgeführt. Analog dazu ist das zentrale Lande-H  1,8 × 3,0m | 0,4m 
Strichstärke in RAL 3024 - leuchtrot ausgeführt. 
 
Die FATO/TLOF von 20,5×20,5m ist entsprechend Hauptanflugrichtung 115° ausgerichtet 
und mit einer 30cm breiten umlaufenden Randmarkierung in RAL 9016 - verkehrsweiß 
versehen. 
 
Um die Erkennbarkeit, besonders den Kontrast zwischen der hellgrauen Oberfläche und 
dem weißen Kreuz, zu verbessern, ist das mittige Spital-Kreuz mit einem 30cm breiten 
Kontrast-Begleitstrich in RAL 7043 - verkehrsgrau B versehen. 
 
Die Überrollschwelle am äußeren Rand der Landefläche  ist umlaufend mit einem 
Flugwarnanstrich, alternierend 1m in RAL 2009 - verkehrsorange und 1m in RAL 9016 - 
verkehrsweiß, gekennzeichnet. 
 
Die Namensmarkierung  H K S L  ist in RAL 9016 – verkehrsweiß, Schrifthöhe 1,5m auf der 
FATO/TLOF links unten, lesbar aus 115° angebracht. Analog dazu ist die Höchstmassen-
markierung  6 t  in RAL 9016 - verkehrsweiß 1,5m hoch auf der FATO/TLOF rechts unten 
angeordnet, ebenfalls lesbar aus 115°.  
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10.0  Befeuerung  |  Nachtkennzeichnung 
 
Die Zielführung von Rettungshubschraubern geschieht heutzutage primär durch GPS. 
Klinikstandorte, in vielen Fällen auch Anflugverfahren, sind in den Navigationsgeräten der 
Hubschrauber gespeichert. Gleichwohl ist am Klinikum Schleswig zur besseren Früh-
erkennung und Auffindbarkeit im städt. Lichtermeer ein Flugplatzleuchtfeuer (Blitzfeuer, 
Morsekennung ···· "H") gem. 5.3.2 AVV installiert, und zwar auf der Aufzugsüberfahrt 
Bauteil B rund 80m nördlich der Landeplatzmitte. 
 
Zur Verbesserung der Richtungsführung, insbesondere bei Rückwärtsstarts, hat der HSLP 
eine Anflugbefeuerung mit Helligkeitssteuerung in den Flugachsen 115° und 270° aus je 3 
Festfeuern - rundstrahlend / Lichtfarbe weiß - unterflur - Abstand untereinander = 4,00m. 
Im Bereich des Fangschutzes ist das Anflugfeuer in Aufbauweise mit rot-weißem 
Tagessichtfuß ausgeführt. 
asdfghjkl  
Weiters ist der Hubschrauber-Dachlandeplatz am Helios Klinikum gem. 5.3.13.2 AVV mit 
einer TLOF-Randbefeuerung ausgestattet. Insgesamt sind 32 Festfeuer - rundstrahlend / 
Lichtfarbe grün – Abstand untereinander = 2,45m - im Landedeck eingebaut.  

H  
Am äußeren Rand der Sicherheitsfläche sind 8 
Fluter zur Oberflächenausleuchtung installiert, 
die eine weitgehend schattenfreie Illumination 
mit einer Beleuchtungsstärke von 
durchschnittlich >= 10Lux gewährleisten. Die 
Fluter sind blendfrei montiert und halten die 
maximal zulässige Bauhöhe von 25cm ein. 
sBilddfg 
Beispiel : 
LED-Linearstrahler mit justierbarer Optik zur blendfreien und 
homogenen Ausleuchtung der Landeplatz-Oberfläche 

 

 
Die Rampe zur Landestelle hat in Teilbereichen ein Geländer mit beleuchteten Handlauf, 
der das Licht auf die Gehfläche lenkt, und ansonsten blendfrei montierte Leuchten, die die 
max. zul. Höhe von 25cm üOK Landeplatz nicht überschreiten. 
 
Der Dachaufbau des Hauptzugangs ist durch ein Hindernisfeuer kenntlich gemacht und hat 
an der Dachkante umlaufend ein Einfassprofil mit Flugwarnanstrich, alternierend 1m in 
RAL 2009 - verkehrsorange und 1m in RAL 9016 – verkehrsweiß. 
 
Um die Nachterkennbarkeit der Gebäudestrukturen zu verbessern sind die Aufzugs-
überfahrten und Dachaufbauten aller Bauteile sowie die Fassade von Bauteil C blendfrei 
beleuchtet, zumindest bei aktivierter Befeuerung. 
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11.0  Feuerlöscheinrichtungen  |  Rettungsausrüstung 
 
Nach Teil 6 AVV sind an Hubschrauberflugplätzen Feuerlöscheinrichtungen und 
Rettungsgeräte vorzuhalten die bei einer eventuellen Havarie sofort verfügbar sein 
müssen. Am HKSL Landeplatz ist durch die Landeplatz-Benutzungsordnung und die entspr. 
Dienstanweisungen geregelt, dass mindestens eine sachkundige Person, die mit den 
Verfahrensabläufen (besonders in Gefahrensituationen) vertraut ist und im Gebrauch der 
Löschgeräte und Rettungsmittel hinreichend geschult wurde, bei Flugbetrieb (von der 
Annäherung des Hubschraubers bis kurz nach dem Abflug) am Landeplatz / im Dienstraum 
anwesend ist, um bei Zwischenfällen unmittelbar intervenieren zu können. Die sach-
kundige(n) Person(en) und der nach §45 (4) LuftVZO zu bestellende Landeplatz-Betriebs-
leiter werden 1× jährlich im Zuge einer Übung unter Mitwirkung der örtlichen Feuerwehr 
im Gebrauch der Sicherheits- und Löscheinrichtungen geschult. 
  
Nach AVV Tabelle 6-1 ist dieser HSLP der Brandschutzkategorie H1 zuzuordnen, da er im 
Regelfall von Helikoptern mit einer Gesamtlänge < 15m angeflogen wird. Das Haupt-
löschmittel ist Schaum der Leistungsstufe B, der mittels Schlauchleitung und Schwer-
schaumrohr zugunsten einer größeren Wurfweite mit einer Ausstoßrate von 400 Liter pro 
Minute ausgebracht wird, gem. Forderung der Brandschutz-Dienststelle Kreis Schleswig-
Flensburg. Für die Schaumerzeugung werden nach AVV Tab. 6-3 mind. 2.500 Liter Wasser 
bevorratet, die im Einsatzfall bei Bedarf von der FW nachgespeist werden können. Die 
Entnahmestelle (Schaum-Wasser-Wandhydrant mit Schlauchdepot) befindet sich außen 
neben dem Hauptzugang auf dem Rampenpodest in ca. 30m Entfernung zur HLP-Mitte. 
Die Schaummittel-Zumischung erfolgt frostfrei im Gebäude. Weiters sind bereitgestellt: Ein 
fahrb. Löscher (50kg Pulver), 2 tragb. Löscher (1×12kg Pulver und 1×5kg CO2), sowie 2 
Sack Bindemittel - AbsorptionsV ≥ 300L Kerosin - u. eine Auffangwanne für Betriebsstoffe. 
*********  
                                                
 
 
 
                                                          
                                           
 
Die nach AVV 6.1.4.2 in unmittelbarer Nähe des Hubschrauberflugplatzes vorzuhaltenden 
Rettungsmittel sind in einem signalrot lackierten Stahlspind im Dienstraum gelagert. An 
Rettungsmitteln wird die Mindestausrüstung gem. AVV HSLP vorgehalten: Gurtmesser, 
Feuerwehraxt, Blechschere, Säge, Metallsäge, Bolzenschneider, zwei Brandschutzhelme, 
2m-Leichtmetall-Anstell-Leiter, zwei Handlampen, Einreißhaken mit Stiel, Löschdecke, zwei 
Paar flamm-/hitzebeständige Fingerhandschuhe, Trage, Rettungsdecke, zwei Wolldecken, 
Verbandkasten, Verbrennungsset mit vier Rettungsfolien. 
 
Im Bereich der Fangschutznetze gegenüber dem Hauptzugang ist ein weiterer geeigneter 
Fluchtweg angelegt. Mittels Personen-Rettungsschlauch können sich mobile Personen in 
kürzester Zeit bis auf Terrainhöhe sicher selbst evakuieren. Der erste Fluchtweg, zugleich 
Hauptzugang und Rettungsweg, bindet an das Treppenhaus und die beiden Aufzüge an.  

Dfghjklaaaaaaaaaa 
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12.0  Weitere Einrichtungen und Vorkehrungen 
 

  
 
Der Zugang zum Dachlandeplatz ist durch ein 
Hinweisschild von  rund 70 × 35cm gemäß 
nebenstehenden Musters gekennzeichnet. 
asdfgh 

 
Gem. 5.1.1.1 AVV ist der Landeplatz mit 
einem Windrichtungsanzeiger ausgestattet, 
der auf der Aufzugsüberfahrt am Zugang zum 
Landeplatz installiert ist, in rund 45m 
Entfernung zur Landeplatzmitte. Der Windsack 
(alternierend leuchtrot | weiß) hat einen 
Durchmesser von wenigstens 30 auf 15cm 
und eine Länge von 1,20m. Weil der HLPT 
nachts benützt werden soll, ist der Windsack 
beleuchtet und mit einem Hindernisfeuer auf 
der Haltemastspitze gesichert. 
 

Neben dem Windsackmast sind auf einem separaten kurzen Mast die Komponenten des 
Landeinformationssystems LIS montiert. Im Einzelnen sind das: Die IP-Kamera mit 
Blickrichtung zum Landeplatzzentrum und die Wetterstation mit der dazugehörigen 
Sensorik für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Taupunkt, relative Feuchte 
und Luftdruck. Die Wetterdaten und das Bild der Landeplatzkamera werden den anfliegen-
den Piloten live auf einer PW-geschützten Website zur Verfügung gestellt, die mit einem 
internetfähigen Smartphone, Tablet etc. abgerufen werden können. Die Helicrew erhält 
somit rechtzeitig vor der Landung alle (flug-)sicherheitsrelevanten Informationen über das 
Flugziel. Weitere Befugte, wie z.B. die sachkundige Person (Platzwart) im Dienstraum, die 
Notfallaufnahme und die Rettungsleitstelle, können ebenfalls auf das LIS zugreifen und 
sich über den Zustand der Landestelle und die aktuelle Wetterlage informieren. Abläufe 
am Heliport können so von Sachkundigen beobachtet werden, um bei möglichen 
Zwischenfällen und Betriebsstörungen sofort entspr. Maßnahmen einleiten zu können. 
asdfgh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dachlandeplatz HELIOS Klinikum Schleswig   20 



 
 
 

13.0  Verschiedenes  |  Zusammenfassung 
 
Der Dachlandeplatz HELIOS Klinikum Schleswig 6NM N / 10° Sonderlandplatz Schleswig-
Kropp EDXC und 4NM NNE / 26° Fliegerhorst Schleswig-Jagel ETNS liegt im Luftraum D 
CTR-Schleswig (HX) und in den temp. aktivierten Flugbeschränkungsgebieten ED-R 148 
(Schleswig) 100 FL - 2600 sowie ED-R 201 (TRA Friesland) FL 245 - FL 80. Beim Einflug in 
bzw. Ausflug aus der Kontrollzone muss vom Schleswig TWR eine Flugverkehrsfreigabe 
eingeholt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus der ICAO-Luftfahrtkarte Deutschland 2011 
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Aufgrund der außerordentlichen Bedeutung der Landestelle für den Katastrophenschutz 
und das Rettungswesen der Region Schleswig-Schlei ist zur Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit die Beteiligung der Luftfahrtbehörde in Angelegenheiten der 
Bauleitplanung geboten. Eine solche Restriktion (z.B. textliche Festsetzung in den 
betreffenden Bebauungsplänen) soll die Errichtung von potentiellen Flughindernissen (z.B. 
Hochhäuser, Windenergieanlagen, Strom-/Sendemaste etc.), die die jetzt festgelegten 
Hindernisbegrenzungsflächen in einem Radius von 500m um den Landeplatz durchstoßen, 
für die Zukunft ausschließen. 
sdfgh  
Die Gefahr einer Umweltverschmutzung durch auslaufenden Turbinentreibstoff (Kerosin, 
Handelsname Jet A) bzw. andere umweltgefährdende Betriebsstoffe ist ausgeschlossen, 
weil für den Schadensfall entsprechende Rückhaltevorrichtungen installiert sind. Abfälle 
werden nicht erzeugt bzw. fallen nicht an. 
 
Unzumutbare Lärmbelastungen der Anwohner in der näheren Umgebung des Landeplatzes 
sind aufgrund der prognostizierten Zahl an Flugbewegungen nicht zu erwarten. Flug-
geräusche eines Helikopters sind normalerweise nur rund 5 Minuten zu hören: Vor der 
Landung ca. 1 Minute und dann 1,5 Minuten nach dem Aufsetzen bis zum Rotor-Stillstand, 
danach beim Hochfahren der Turbinen vor dem Abflug 1,5 Minuten und dann ca. 1 Minute 
nach dem Abflug. Eventuell notwendiger Flugbetrieb in der bürgerlichen Nachtzeit von 22 
bis 06 Uhr beschränkt sich ausnahmslos auf sowieso zulässige medizinisch indizierte 
Notfalltransfers und auf unplanmäßig verzögerte tagsüber begonnene Einsätze. 
 
Die Belastung aus Triebwerksabgasen ist wegen der relativ geringen Einsatzfrequenz ver-
nachlässigbar. 
 
Der Flugbetrieb mit Helikoptern der Luftrettung wird durch die EU-Verordnung 965/2012 - 
SPA.HEMS.125 b) 2. geregelt. Danach dürfen nur mehrturbinige Hubschrauber über dicht 
besiedelten urbanen Gebieten operieren. Unfallrisiken können daher als extrem gering 
eingestuft werden. Selbst der Ausfall beider Triebwerke führt nicht unweigerlich zu einem 
Unfall, sondern nur zu einer kontrollierten Notlandung in Autorotation. Nach Publikationen 
der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU sind Hubschrauberunfälle, in die 
Anwohner aus dem nahen Umfeld eines Hubschrauberlandeplatzes involviert waren, bis 
dato nicht zu verzeichnen gewesen. 
 
Insgesamt betrachtet sind nachteilige erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, besonders 
infolge Fluglärm, durch die Realisierung des Landeplatzes nicht zu erwarten. Wegen der 
Lage auf dem Dach wird kein Boden in Anspruch genommen. Eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht m.E. nicht. Eine UVP ist nur 
dann notwendig, wenn anlässlich einer Vorprüfung durch die Genehmigungsbehörde 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
Zusammenfassung 
Unter der Prämisse, dass alle Vorgaben und Hinweise dieser Expertise umgesetzt werden, 
sind die Voraussetzungen für einen sicheren Flugbetrieb am Dachlandeplatz am HELIOS 
Klinikum Schleswig in vollem Umfang erfüllt.  
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